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1. Webseminar am 27.06.2023 

Hiermit möchten wir auf eine neue Veranstaltung aus dem Netzwerk Fokus Tierwohl an der 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen aufmerksam machen. 

 

Stromausfall: was jetzt? Handlungsempfehlungen für nutztierhaltende Betriebe zur 

Sicherstellung des Tierwohls 

 

27.06.2023, 19.00 – 20.30 Uhr; https://www.lwk-niedersachsen.de/lwk/vera/9017 

 

Dieses Webseminar ist für euch kostenfrei. Ermöglicht wird dies durch eine Förderung des 

Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des Projektes Netzwerk Fokus 

Tierwohl. 

 

2. Wirtschaftsdüngermeldung im Meldeprogramm der Landwirtschaftskammer  

Werden Wirtschaftsdünger abgegeben oder aufgenommen, muss dies innerhalb 4 Wochen im 

Meldeprogramm der Landwirtschaftskammer Niedersachsen gemeldet werden. 

 

3. Enni - Meldung 2022 - Erinnerungsschreiben Ende Mai 2023 

Betriebe müssen ihre düngerechtlichen Aufzeichnungen des Düngejahres 2022 (Kalenderjahr 

2022 oder Wirtschaftsjahr 2021/2022) bis zum 16. Juni 2023 in ENNI melden.  

Wird die Frist zur Nachmeldung nicht eingehalten, kann dies mit einem Bußgeld geahndet 

werden. 

In ENNI erfasst und gemeldet werden müssen dabei die Düngebedarfsermittlung, die erfolgten 

Düngemaßnahmen sowie die Berechnung der betrieblichen N-Obergrenze (170 kg N/ha). 
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Für die entsprechenden Aufzeichnungen und Meldungen werden benötigt: 

- Aktuelle Zugangsdaten (Betriebsnummer, PIN) 

- Aktuelle Bodenproben (mit Schlagzuweisung aus GAP 2022) 

- Bei Sauenhaltung den durchschnittlichen Tierbestand und bei Schweinemast die 

verkauften Tiere für das Bezugsjahr 

- Bezogenen Mineraldünger für das Wirtschaftsjahr (01.07.2021 - 30.06.2022) bzw. 

- Kalenderjahr (01.01.2022 - 31.12.2022) als Gesamtauflistung oder auf Lieferscheinbasis 

- Eigene Dokumentation der Düngung 

- Rotes Gebiet: Nmin Proben aus dem Frühjahr 2022 

- falls vorhanden Gülleuntersuchungen 

Interessierten Betrieben bieten wir an, die Meldung in ENNI durchzuführen. Um alle Fristen, 

Vorgaben und Dokumentationspflichten nachzukommen, bitten wir um eine frühzeitige 

Meldung, mit möglichst vollständigen Unterlagen. 

 

 

 

Bei Fragen bitte im Büro melden! 

Euer Team vom Beratungsring Altkreis Lingen 


